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GZ: IV Schu 18/120-2002

Bei Antwortschreiben bitte anführen
Graz, 4.11.2002

_

Piercing; Informationen und Anordnungen für den hauswirtschaftlichen und leibeserzieherlichen Unterricht
	Piercing
Allgemeine Informationen




Beim Piercing handelt es sich um einen Eingriff, der nur nach eingehender ärztlicher Beratung erfolgten sollte. Für dessen fachgerechte Durchführung sind Kenntnisse der anatomischen und funktionellen Gegebenheiten der entsprechenden Körperregion erforderlich. Darüber hinaus sind auch Kenntnisse über die notwendigen Hygienemaßnahmen, die Beherrschung des aseptischen Vorgehens und die Fähigkeit, eventuelle Komplikationen zu beherrschen, von großer Bedeutung.

Piercing ist als ärztliche Tätigkeit im Sinne des § 2, Abs. 2, Punkt 4 des Ärztegesetzes anzusehen.

Piercing-Studios unterliegen in Österreich, was Hygiene und Ausbildung betrifft, keinen gesetz​lichen Standards.

Aufgrund der einfachen anatomischen und funktionellen Gegebenheiten von Ohrläppchen sind einige Berufsgruppen im Rahmen der Gewerbeordnung zum Stechen von Ohrläppchen (und nur von diesen!) unter Verwendung von sterilen Einweg- Ohrlochknöpfen nach vorheriger Hautdesin​fektion berechtigt.

Die mit dem Piercen verbundenen möglichen Probleme können mannigfaltig sein:

· Schmerzen, Blutungen, Ödeme

· Infektionen: Gefahr der Übertragung von Hepatitis, AIDS, bakteriellen Infektionen

· Knorpelschädigungen

· überschießende, entstellende Narbenbildung

· Kontaktallergien (vor allem gegen Metalle)

· Gewebsschädigung (zB Nerven)

· Bauchfellentzündungen im Rahmen des Nabelpiercings

· Wundheilungsstörungen

· Zahnschmelzschäden bei Piercings im Mund

· besonders hohe Komplikationsrate bei Piercings im Brust- und Genitalbereich.

Die Heilungszeiten sind sehr unterschiedlich, sie erstrecken sich von zwei Wochen bis zu neun Mo​nate.

Wird ein Piercing geplant, so ist das ein idealer Zeitpunkt für eine Impfpasskontrolle und eine Imp​fung gegen Leberentzündung (Hepatitis).

Sollten Unklarheiten bestehen, ist der Schularzt beratend beizuziehen.

	Piercing
Handhabung im fachpraktischen Unterricht (Küche und Service)




Gültig für alle Personen, die in Küchen tätig sind.

Die Lebensmittelhygieneverordnung und die Leitlinien für Gemeinschaftsverpflegung und für Gastgewerbebetriebe gelten auch für Schulen mit berufspraktischer Ausbildung und sind daher einzuhalten.

Gemäß Leitlinie für Gemeinschaftsverpflegung und Leitlinie für Gastgewerbebetriebe, darf wäh​rend der Arbeit kein Schmuck getragen werden; dazu zählt nicht nur Schmuck an Händen und Ar​men, sondern auch Schmuck im Gesichtsbereich. Aus diesem Grund sind Piercings vor dem Unter​richt zu entfernen. Ein Abkleben der Piercings wird im Verpflegungsbereich nicht empfohlen.

Gemäß Lebensmittelhygieneverordnung, dürfen Personen mit infizierten Wunden, Hautinfektionen bzw. eiternden Wunden im Bereich der Hände, der Arme des Halses und des Kopfes in der Küche nicht beschäftigt werden.

Demnach sind Personen mit frisch gestochenen bzw. nicht abgeheilten Piercings vom Küchenunter​richt auszuschließen. Nachdem eine Abheilung durchschnittlich zwei bis drei Monate dauert, be​steht die Gefahr, dass ein Schüler wertvollen Unterricht versäumt. Dabei ist zu bedenken, dass ge​mäß § 20 (4) SchUG der Schüler bei Überschreitung des achtfachen Wochenstundenausmaßes an Fehlstunden die Versäumnisse durch eine facheinschlägige Tätigkeit nachzuholen und die gefor​derten Kenntnisse und Fertigkeiten durch eine Prüfung nachzuweisen hat.

Es ist daher dringend zu raten, für den Fall, dass ein Piercing gewünscht wird, dieses zu Beginn der Sommerferien stechen zu lassen, um eine Abheilung in der unterrichtsfreien Zeit erreichen zu kön​nen. Bei Unklarheiten bezüglich erfolgreicher Abheilung ist der Schularzt zu Rate zu ziehen.

Der positive Abschluss der Schule hat für die Absolventen Bedeutung im Sinne der Gewerbeord​nung und des § 34 a Berufsausbildungsgesetzes.

Da die Lehranstalten für Tourismus und für wirtschaftliche Berufe grundsätzlich eine Ausbildung für den gehobenen Verpflegungsbetrieb vermitteln, ist auf ein professionelles Erscheinungsbild besonderer Wert zu legen. Piercings sind daher vor dem Servierunterricht zu entfernen.

	Piercing
Handhabung im Unterrichtsgegenstand „Leibesübungen“




Bei allen Tätigkeiten mit erhöhter Verletzungsgefahr, d.h. auch im Unterricht Leibesübungen, sind Piercings grundsätzlich zu entfernen. Ist dieses nicht möglich (zB noch nicht abgeheilter Stichkanal), so sind Piercings an exponierten Stellen mit einem Pflaster abzukleben, um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten. Grundsätzlich stellt ein Piercing keinen Grund für eine Turnbefreiung dar. Sollten bezüglich des Heilungsverlaufes Unklarheiten bestehen, ist der Schularzt zu Rate zu ziehen.

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Schreiben gelten auch in ihrer jeweils weiblichen Form.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Amtsführenden Präsidenten:

Dr. Buchbauer
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Körblergasse 23, Postfach 663, 8011 Graz   -   DVR: 0064360   -   Internet: http://www.lsr-stmk.gv.at

Wir sind von Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung für Sie da.
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